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4.1 Satzung 
 
 
des ”Bildungswerkes des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e. V.” 
 
 
 
 
1 Name und Sitz 
 
1.1 Das ”Bildungswerk des Landes-
sportbundes Nordrhein-Westfalen e. V.” 
(im folgenden Text - Bildungswerk -) ist 
die Einrichtung des Landessportbundes 
für Erwachsenenbildung/Weiterbildung 
gemäß dem Weiterbildungsgesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
1.2 Es hat seinen Sitz in Duisburg und 
ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
 
2 Grundsätze 
 
2.1 Das Bildungswerk bekennt sich 
zur demokratischen, freiheitlichen, par-
teipolitisch wie religiös und weltanschau-
lich toleranten Bildungstätigkeit. 
 
2.2 Das Bildungsangebot ist für alle 
interessierten Bürger/-innen zugänglich. 
 
2.3 Es gelten die Freiheit der Lehre 
und die Treue zur Verfassung sowie die 
Einheit der Bildung. 
 
2.4 Das Bildungswerk arbeitet mit an-
deren, ähnlich gerichteten Bildungsein-
richtungen wie solchen der außerschuli-
schen Jugend- und Erwachsenenbildung 
sowie mit Schulen und Hochschulen zu-
sammen. 
 
2.5 Das Bildungswerk verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abga-

benordnung vom 01.01.1977. Seine Or-
gane arbeiten ehrenamtlich. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Die Mitglieder erhalten bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Auflösung oder Aufhe-
bung des Vereins keine Anteile des Ver-
einsvermögens. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zwecke der 
Körperschaft fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 
 
 
3 Aufgabe 
 
Es ist Aufgabe des Bildungswerkes, in 
freier und ungebundener Bildungstätig-
keit jedem die Möglichkeit zu geben, die 
Bedeutung und Verantwortung des 
Sports in Staat und Gesellschaft zu er-
kennen und sich durch politische, sozia-
le, kulturelle und sportliche Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu befähigen, über 
Mitwirkung Mitverantwortung in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen übernehmen 
zu können. Das Bildungswerk bietet Wei-
terbildungsveranstaltungen an, um indivi-
duelle und gesellschaftliche Wei-
terbildungsansprüche zu erfüllen. 
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4 Rechtsgrundlagen 
 
4.1 Rechtsgrundlagen des Bildungs-
werkes sind die Satzung und die Ord-
nungen, die es zur Durchführung seiner 
Aufgaben beschließt. Die Ordnungen 
dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung 
stehen und sind für das Bildungswerk 
verbindlich. 
 
4.2 Die Ordnungen sind nicht Be-
standteil der Satzung. 
 
 
5 Mitgliedschaft 
 
5.1 Mitglied des Bildungswerkes ist 
der Landessportbund Nordrhein-Westfa-
len e.V. Seine Mitgliedsorganisationen 
und die Stadt- und Kreissportbünde kön-
nen dem Bildungswerk beitreten. 
 
5.2 Die Mitgliedschaft erlischt durch 
Austritt oder Ausschluß aus dem Lan-
dessportbund Nordrhein-Westfalen oder 
Auflösung. 
 
 
6 Organe 
 
Die Organe des Bildungswerkes sind 
 
6.1 die Mitgliederversammlung 
 
6.2 der Vorstand 
 
 
7 Mitgliederversammlung 
 
7.1 Die Mitgliederversammlung ist das 
oberste Organ des Bildungswerkes. Sie 
bestimmt die Richtlinien des Bil-
dungswerkes, berät und beschließt über 
Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, nimmt Berichte des Vor-
standes und der Prüfer/-innen entgegen, 
erteilt Entlastungen, beschließt den 
Haushaltsplan, setzt die Mitgliedsbeiträge 
fest, tätigt die Wahlen und beschließt 

über Änderungen der Satzung und ande-
rer vorliegender Anträge. 
 
7.2 Die Mitgliederversammlung setzt 
sich zusammen aus dem Vorstand und 
aus den Vertretern der Mitglieder. 
 
7.3 Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung tritt jedes Jahr im vierten 
Quartal zusammen. Sie wird durch 
schriftliche Benachrichtigung der Mitglie-
der mindestens vier Wochen vor dem 
Tagungsbeginn vom Vorstand einberu-
fen. 
 
7.4 Anträge müssen schriftlich mit Be-
gründung spätestens vierzehn Tage vor 
dem Versammlungstermin bei dem/der 
Vorstandsvorsitzenden eingereicht sein. 
Der Vorstand lässt eine Zusammenstel-
lung der Anträge spätestens eine Woche 
vor der Tagung den Mitgliedern zugehen. 
 
7.4.1 Jedes Mitglied des LSB-Präsidi-
ums gemäß Ziffer 17.2 der Satzung des 
Landessportbundes Nordrhein-Westfalen 
hat eine Stimme. 
 
7.4.2 Jede Mitgliedsorganisation hat, 
sofern sie dem Bildungswerk beitritt, eine 
Stimme; Mitgliedsorganisationen mit über 
50.000 erwachsenen Mitgliedern erhalten 
darüber hinaus eine weitere Stimme. 
 
7.4.3 Jeder Stadt- und Kreissportbund, 
sofern er dem Bildungswerk beitritt, hat 
eine Stimme. 
 
7.4.4 Jedes Vorstandsmitglied hat eine 
Stimme. 
 
7.5 Außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen müssen auf schriftlichen 
Antrag von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder vom Vorstand einberufen wer-
den. Auch der Vorstand kann eine auße-
rordentliche Mitgliederversammlung ein-
berufen. Die Frist für die Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederver-
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sammlung kann im Dringlichkeitsfall auf 
zehn Tage verkürzt werden. In diesem 
Fall verkürzt sich auch die Frist für die 
Stellung der Anträge auf eine Woche. 
 
7.6 Stimmübertragung ist nur inner-
halb der Mitglieder zulässig. 
 
7.7 Die Mitgliederversammlung wird 
von dem/der Vorsitzenden oder dem/der 
Vertreter/-in geleitet. Sie ist beschlussfä-
hig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
worden ist. 
 
7.8 Die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung sind wörtlich zu protokollieren. 
Die Niederschrift wird von dem/der Ver-
sammlungsleiter/-in und einem/einer Pro-
tokollführer/-in unterzeichnet. 
 
 
8 Vorstand 
 
8.1 Der Vorstand erfüllt die Aufgaben 
des Bildungswerkes im Rahmen und im 
Sinne der Satzung und der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und trägt die 
Verantwortung für die Arbeit des Bil-
dungswerkes. Er ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Stimmbe-
rechtigten anwesend ist. 
 
8.2 Der Vorstand setzt sich zusammen 
aus  
 
1. dem/der Vorsitzenden 
2. dem/der Stellvertretenden Vorsitzenden 
3. dem /der Schatzmeister/-in 
4. dem/der Geschäftsführer/-in 
5. dem/der Leiter/-in 
6. zwei Beisitzern/Beisitzerinnen 
 
8.2.1 Der/Die Vorsitzende ist der/die 
Präsident/-in oder einer/eine der Vize-
präsidenten/Vizepräsidentinnen, der/die 
Schatzmeister/-in der/die Schatzmeister/-
in des LSB NW. Falls der/die Präsident/-
in des Landessportbundes den Vorsitz 
des Bildungswerkes nicht übernimmt, 

entscheidet das Präsidium des LSB, wel-
cher der Vizepräsidenten/Vizepräsiden-
tinnen Vorsitzender/Vorsitzende des Bil-
dungswerkes wird. 
 
8.2.2 Der/Die Geschäftsführer/-in ist 
der/die Hauptgeschäftsführer/-in des LSB 
NW. 
 
8.2.3 Der/die Leiter/-in des Bildungs-
werkes wird vom Vorstand des Bildungs-
werkes hauptberuflich angestellt. 
 
8.3 Der Vorstand im Übrigen wird in 
jedem vierten Jahr von der Mitglieder-
versammlung gewählt. Die Amtszeit en-
det mit der Wahl des Nachfolgers/der 
Nachfolgerin im Amt. Wiederwahl ist zu-
lässig. 
 
8.4 Vorstand im Sinne des § 26 des 
BGB ist der/die Vorsitzende gemeinsam 
mit dem/der stellvertretenden Vorsitzen-
den oder dem/der Schatzmeister/-in. Im 
Falle der Verhinderung des/der Vorsit-
zenden tritt an seine/ihre Stelle der/die 
stellvertretende Vorsitzende. Die Verhin-
derung braucht im Einzelfall nicht nach-
gewiesen zu werden. 
 
8.5 Im Übrigen vertritt der/die erste 
Vorsitzende das Bildungswerk. Er/Sie 
beruft die Sitzungen des Vorstandes und 
die Mitgliederversammlung ein und leitet 
sie. Im Verhinderungsfall vertritt ihn/sie 
der/die stellvertretende Vorsitzende. 
 
8.6 Leiter/-in und Geschäftsführer/-in 
arbeiten in der Geschäftsleitung zusam-
men. 
 
8.7 Der/Die Leiter/-in ist der/die dem 
Vorstand verantwortliche Leiter/-in des 
Bildungswerkes. Er/Sie setzt die Politik 
des Vorstandes nach innen und außen 
um. 
 
8.8 Der/Die Geschäftsführer/-in sichert 
über seine/ihre grundsätzlichen Aufga-
ben in der Geschäftsleitung hinaus die 
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Integration des Bildungswerkes im Lan-
dessportbund ab. Er/Sie verantwortet 
sich gegenüber dem Vorstand. 
 
 
9 Ausschüsse 
 
Der Vorstand kann für besondere Aufga-
ben Ausschüsse einsetzen, denen 
grundsätzlich nicht mehr als fünf Perso-
nen angehören sollen. Der/Die Vorsit-
zende soll Mitglied des Vorstandes sein. 
Die Beschlüsse der Ausschüsse bedür-
fen, so weit nicht anderes bestimmt ist, 
der Bestätigung durch den Vorstand. 
 
 
10 Organisation 
 
10.1 Das Bildungswerk führt zentral und 
dezentral Lehrveranstaltungen in Bil-
dungsstätten und geeigneten Einrich-
tungen durch. 
 
10.2 Die Geschäftsleitung hat folgende 
Aufgaben 
 
− Behandlung von Grundsatzfragen 
 
− Beratung von Bildungs-, Haushalts- 

und Stellenplan 
 
− Haushaltsplanüberwachung, Jahres-

abschluss 
 
10.3 Die dem Bildungswerk beigetrete-
nen Mitgliedsorganisationen des Lan-
dessportbundes NW und die SSB/KSB 
planen und führen im Auftrag des Bil-
dungswerkes als ”Außenstellen” die de-
zentrale Bildungsarbeit durch. Die Mitg-
lieds-organisation/der SSB/KSB be-
ruft/wählt einen/eine ”Außenstel-
lenleiter/in”, der/die in ihrem/ seinem Auf-
trag die Außenstelle führt.  
10.4 Der/Die Außenstellenleiter/in 
 
− ist verantwortlich für die Arbeit der Au-

ßenstelle unter Beachtung der ge-

setzlichen Grundlagen, der Satzung, 
der Ordnungen und Leitlinien des Bil-
dungswerkes; 

 
− verantwortet sich gegenüber der eige-

nen Mitgliedsorganisation/dem SSB/ 
KSB und gegenüber der als Be-
auftragte des Vorstandes tätigen Ge-
schäftsleitung; 

 
− sollte Mitglied des Vorstandes der 

Mitgliedsorganisation/des SSB/KSB 
sein; 

 
− vertritt die Interessen des Mitglieds 

nach innen und nach außen; 
 
− ist in Vertretung der Geschäftsleitung 

Dienstanweisungsberechtigter/Dienst-
anweisungsberechtigte gegenüber 
hauptberuflichen Mitarbeitern/ Mitar-
beiterinnen seiner/ihrer Außenstelle 
und übt die Dienstaufsicht aus. 

 
10.5 Zur Unterstützung und Beratung 
der Außenstellenleitung beruft die Mit-
gliedsorganisation/der SSB/KSB einen 
Außenstellenbeirat. Er setzt sich zusam-
men aus 
 
− dem/der Außenstellenleiter/-in als Vor-

sitzendem/Vorsitzender 
 
− einem Vorstandsmitglied der Mit-

gliedsorganisation/des SSB/KSB als 
stellvertretendem Vorsitzenden/stell-
vertretender Vorsitzender 

 
− dem/der hauptberuflichen Pädagogi-

schen Leiter/-in der Außenstelle (bzw. 
einem/einer hauptberuflichen Mitar-
beiter/-in) 

 
− einem/einer Vertreter/-in der Kurslei-

ter/-innen 
 
− weiteren Beisitzern/Beisitzerinnen 
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11 Mitarbeiter/-innenkollegium 
 
11.1 Leiter/-in, die Referatsleiter/-innen 
und der/die Abteilungsleiter/-in, die Pä-
dagogischen Leiter/-innen der Außenstel-
len und ein Vertreter/eine Vertreterin der 
hauptberuflichen Verwaltungsmitarbei-
ter/-innen bilden das Mitarbeiter/-in-
nenkollegium. 
 
11.2 Das Mitarbeiter/-innenkollegium 
tritt mindestens viermal pro Jahr zusam-
men; darüber hinaus bei Bedarf auf An-
trag von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder des Kollegiums oder auf 
Wunsch des Leiters/der Leiterin. Bei Be-
darf können alle hauptberuflichen päd-
agogischen Mitarbeiter/-innen eingeladen 
werden. Die Teilnahme an Sitzungen des 
Kollegiums ist zu gewährleisten. 
 
11.3 Das Mitarbeiter/-innenkollegium 
wird durch den Leiter/die Leiterin, in sei-
ner/ihrer Abwesenheit oder Verhinderung 
durch seinen/ihren Vertreter/-in geleitet. 
 
11.4 Das Mitarbeiter/-innenkollegium 
berät über inhaltliche Entwicklungen des 
Bildungswerkes und beschließt Empfeh-
lungen, die sich an den Leiter/die Leiterin 
oder über den Leiter/die Leiterin an den 
Vorstand richten. 
 
11.5 Das Mitarbeiter/-innenkollegium 
wählt für die Dauer von zwei Jahren den 
Vertreter/die Vertreterin der hauptberufli-
chen pädagogischen Mitarbeiter/-innen 
für den Pädagogischen Beirat. 
 

12 Mitarbeiter/-innenversammlung 
 
12.1 Die Geschäftsleitung führt minde-
stens einmal im Jahr eine Versammlung 
für die hauptberuflichen Mitarbeiter/-in-
nen des Bildungswerkes durch. 
 
12.2 Die Mitarbeiter/-innenversamm-
lung 
 
− dient der gegenseitigen Information 

und Aussprache zwischen Geschäfts-
leitung und den hauptberuflichen Mit-
arbeitern/Mitarbeiterinnen 

 
− wählt den/die Vertreter/-in und den/die 

Stellvertreter/-in für das Mitarbeiter/-
innenkollegium für die Dauer von zwei 
Jahren (die hauptberuflichen päd-
agogischen Mitarbeiter/innen sind 
hierbei nicht stimmberechtigt). 

 
 
13 Mitwirkungsrechte der neben-
beruflichen Pädagogischen Mitarbei-
ter/-innnen 
 
13.1 Die nebenberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeiter/-innen, die in den Au-
ßenstellen Kurse leiten, treten in der Re-
gel einmal im Arbeitsabschnitt auf Einla-
dung der Außenstelle zu einer Ver-
sammlung zusammen. 
 
Die Versammlung hat folgende Aufga-
ben: 
 
− Gegenseitige Information;  
 
− Beratung von Anregungen für den Au-

ßenstellenbeirat; 
 
− Wahl eines Sprechers/einer Spreche-

rin und dessen Stellvertreters/deren 
Stellvertreterin für den Außenstellen-
beirat. 
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13.2 Die nebenberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeiter/-innen der Zentrale und 
der landesweit tätigen Außenstellen kön-
nen ihre Anregungen für die be-
darfsgerechte Planung und Durchführung 
von Lehrveranstaltungen an den Lei-
ter/die Leiterin bzw. die zuständige Au-
ßenstellenleitung richten. 
 
 
14 Mitwirkungsrechte der Teilneh-
mer/-innen 
 
14.1 Die Teilnehmer/-innen an Kursen, 
die sich über mindestens 10 Wochen 
erstrecken, können jeweils innerhalb der 
ersten vier Wochen der Lehrveranstal-
tung den/die Kurssprecher/-in und 
den/die Stellvertreter/-in wählen. 
Aufgaben von Kurssprecher/-in bzw. 
Stellvertreter/-in sind 
 
− die Wahrnehmung der Interessen der 

Kursteilnehmer/-innen gegenüber der 
Kursleitung 

 
− die Vertretung der Kursteilnehmer/     -

innen in der Kurssprecher/-innen-
versammlung. 

 
Die Teilnehmer/-innen haben somit Ge-
legenheit, ihre Anregungen für die be-
darfsgerechte Planung und Durchführung 
von Lehrveranstaltungen zum Ausdruck 
zu bringen. Die Teilnehmer/-innen kön-
nen ihre Anregungen auch direkt dem 
Außenstellenbeirat zuleiten. 
 
14.2 Auf Antrag lädt die Außenstellen-
leitung die Kurssprecher/-innen einmal im 
Arbeitsabschnitt zu einer Kurssprecher/-
innenversammlung ein. Die Kurs-
sprecher/-innenversammlung hat insbe-
sondere die Aufgaben, Anregungen für 
den Außenstellenbeirat zu beraten. 
 

14.3 Das Mandat für gewählte Spre-
cher/-innen bzw. Stellvertreter/-innen er-
lischt mit dem Ausscheiden aus der 
Lehrveranstaltung des Bildungswerkes. 
 
14.4 Die Teilnehmer/-innen an den 
Lehrgängen der Zentrale und der Au-
ßenstellen können ihre Anregungen für 
die bedarfsgerechte Planung und Durch-
führung von Lehrveranstaltungen an den 
Leiter/die Leiterin bzw. die zuständige 
Außenstellenleitung richten. 
 
 
15 Pädagogischer Beirat 
 
15.1 Der Pädagogische Beirat setzt 
sich aus dem Leiter/der Leiterin des Bil-
dungswerkes, einem Vertreter/einer Ver-
treterin der hauptberuflichen pädagogi-
schen Mitarbeiter/-innen und vom Vor-
stand für die Dauer von zwei Jahren zu 
berufenden ehrenamtlichen Mitarbei-
tern/Mitarbeiterinnen zusammen. 
Die Berufung erfolgt nach Mitgliederver-
sammlungen mit Vorstandswahlen ge-
mäß Ziffer 8.3 dieser Satzung. 
 
15.2 Der Pädagogische Beirat hat die 
Aufgabe  
 
− den Vorstand in pädagogischen Fra-

gen zu beraten 
 
− bei der Erstellung der inhaltlichen, di-

daktisch-methodischen und organisa-
torischen Leitlinien des Bildungswer-
kes beratend mitzuwirken 

 
− die zentrale und dezentrale Bildungs-

planung zu erörtern und Anregungen 
zu geben 

 
− bei der Mitarbeiter/-innenfortbildung 

mitzuarbeiten 
 
− Anregungen für die Öffentlichkeitsar-

beit des Bildungswerkes zu geben 
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− den Vorstand bei der Anstellung 
hauptberuflicher pädagogischer Mit-
arbeiter/innen zu beraten. 

 
16 Wirtschaftsführung 
 
16.1 Für jedes Geschäftsjahr sind ein 
Bildungsplan, ein Hauhaltsplan und die 
Jahresrechnung aufzustellen, die vom 
Vorstand der Mitgliederversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen sind. Das Ge-
schäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
16.2 Kosten, die den Vertretern/Ver-
treterinnen der Mitglieder bei der Teil-
nahme an Mitgliederversammlungen ent-
stehen, werden von den Mitgliedern ge-
tragen. 
 
16.3 Alles Nähere regelt die Finanz-
ordnung. 
 
 
17 Rechnungs- und Kassenprüfer/ 
 -innen 
 
Die Mitgliederversammlung wählt jedes 
zweite Jahr zur Rechnungs- und Kas-
senprüfung zwei Prüfer/-innen und zwei 
Stellvertreter/-innen. Die Wiederwahl ist 
zulässig, jedoch mit der Maßgabe, dass 
bei jeder Wahl ein Prüfer/eine Prüferin 
ausscheidet. Zur Prüfung ist eine Treu-
handgesellschaft oder ein vereidigter 
Buchprüfer/eine vereidigte Buchprüferin 
hinzuzuziehen. 
 
18 Abstimmungen und Wahlen 
 
18.1 Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen 
werden nicht mitgezählt. Stimmengleich-
heit bedeutet Ablehnung. 
 
18.2 Beschlüsse über Satzungsände-
rungen bedürfen der 2/3 Mehrheit, über 
Ordnungen der einfachen Mehrheit, über 

die Auflösung des Bildungswerkes der 
3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
18.3 Wahlen sind grundsätzlich schrift-
lich und geheim. Wird für ein Amt nur 
eine Person vorgeschlagen und ist diese 
bereit, das Amt zu übernehmen, so wird 
die Wahl durch offene Abstimmung mit 
Handzeichen vorgenommen, wenn nicht 
geheime Wahl beantragt wird. Abwe-
sende können gewählt werden, sofern 
sie vorher ihre Bereitwilligkeit, das Amt 
anzunehmen, schriftlich erklärt haben. 
 
 
19 Auflösung 
 
19.1 Die Auflösung des Bildungswerkes 
des LSB NW e. V. kann nur durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung erfol-
gen, zu der die Einladung spätestens vier 
Wochen vor dem Termin der Versamm-
lung ergehen muss; diese muss den Ant-
rag auf Auflösung mit Begründung 
enthalten. 
 
19.2 Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall seines bisheri-
gen Zweckes fällt das Vermögen des 
Vereins an den Landessportbund NW e. 
V., der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat. 
 
Beschlossen auf der Mitgliederversamm-
lung am 20.11.2004 


